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A
n sich ist er ganz einfach, der Gedanke 
zum jetzigen Standardtarif nach §  257 
Abs. 2 a SGB V: Es soll sichergestellt 

werden, dass auch diejenigen eine bezahl­
bare medizinische Grundversorgung bekom­
men, die nicht in die Gesetzliche Krankenver­
sicherung (zurück-)wechseln können und aus 
finanziellen Gründen einen besonders preis­
werten Tarif benötigen. Zu diesem Zweck sind 
die Privaten Krankenversicherungen verpflich­
tet, einen Standardtarif anzubieten, der die 
GKV-Leistungen zu Prämien umfasst, die den 
gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträgen 
entsprechen. Die Rechnung erfolgt an den 
Patienten nach der GOÄ bzw. der GOZ, aller­
dings zu deutlich reduzierten Sätzen entspre­
chend §  5 b GOÄ / §  5 a GOZ. Damit hat die 
Regelung eine klare soziale Schutz­funktion, 
die von allen Beteiligten getragen wird:
3	 den Versicherten, die auf die im Standard­

tarif nicht zusätzlich versicherbaren Wahl­
leistungen im Krankenhaus verzichten,

3	 den PKV-Unternehmen, die auf die Prämien­
begrenzung festgelegt sind,

3	 die Ärz­te- und Zahnärz­teschaft, die durch 
den merklich verminderten Gebührenrahmen 
einen Ho­no­rarverzicht akzeptieren.
Um diese soziale Schutzfunktion zu sichern, 

ist der Tarif nur für bestimmte Personengrup­
pen offen, wie Privatversicherte ab dem 65. Le­
bensjahr, wenn sie mindestens 10 Jahre lang 
privatversichert waren, oder für Beihilfebe­
rechtigte ab dem 65. bzw. 55. Lebensjahr, die 
insbesondere aus Gründen der Erwerbsunfähig­
keit vorzeitig in Rente oder Pension gehen. 

Das ändert sich mit der Gesund­
heitsreform !

Der Standardtarif wird nach dem Wortlaut 
des Referentenentwurfs in einen Basistarif um­
gewandelt und wird dann 
3	 für alle PKV-Versicherten
3	 alle der PKV systematisch zuzurechnenden 

Personen (Beihilfeberechtigte) sowie 
3	 alle freiwillig Versicherten in der GKV 

zugänglich sein. 
Hier tritt der erste Systembruch auf.

Der soziale Schutzgedanke entfällt

Wie schon erwähnt, war mit der Schaffung 
des Standardtarifes die soziale Schutzfunktion 
verbunden, so dass nur grundsätzlich bedürf­
tige Personenkreise diese Variante wählen 
konnten. Die einzige Gemeinsamkeit beider 
Tarife ist also nur, dass die PKV zum Angebot 
einer GKV-ähnlichen Versicherung verpflich­
tet wird. Der Schutzgedanke entfällt kom­
plett. Damit entfällt aber auch das bisherige 
Argument für das verminderte GOÄ/GOZ-Ho­no­
rar, auf das sich der Verordnungsgeber bei der 
amtlichen Begründung zu §  5 b GOÄ / §  5 a 
GOZ ausdrücklich berufen hat. Zusätzlich sind 
die Vergütungsregelungen verändert worden. 
Dies führt zum zweiten Systembruch.

Uneinheitliche Vergütungshöhe

War es vorher Aufgabe des Verordnungs­
gebers, die Sätze der GOÄ und der GOZ fest­
zulegen, obliegt dies für den Basistarif künftig 
der Abstimmung von KVen und PKVen, die dies 
im Einvernehmen mit dem Beihilfeträger tun. 
Und was gilt, wenn der Basistarif-Versicherte 

Basistarif? Klar, aber die 
Basis muss stimmen! 

Vom Sta nda rd- zum Basista rif

Der Referenten­entwurf zur Gesund­heitsreform macht aus dem bisherigen Stan­
dardtarif der Privaten Kran­ken­versi­cherung einen Basistarif. Was bislang als 
Schutzfunktion für einen kleinen Kreis an Zugangsberechtigten Ausdruck von 
Solidarität innerhalb des Leistungsgeschehens war, wird damit in einem Umfang 
ausgeweitet, der das System insgesamt gefährden könnte.
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sich zu einem Privatarzt in Behandlung begibt? 
Dieser ist nicht KV-Mitglied und damit auch de­
ren Regelungsgewalt entzogen, so dass man­
gels bundesgesetzlicher Vorgabe (vgl. §  1 
Abs. 1 GOÄ/GOZ) entsprechend GOÄ/GOZ zu 
liquidieren ist. Dann gäbe es aber nicht nur 
zwei unterschiedliche Abrechnungswege, son­
dern auch deutliche Unterschiede in der Höhe 
des Ho­no­rars, für die es keine Begründung 
gibt. Das bedeutet eine Verletzung des Gleich­
heitsgebotes nach Art. 3 Grundgesetz. Dass 
damit zugleich ein wesentlicher Vorteil der 
Privatliquidation aufgegeben wird, nämlich 
Patienteneinbindung, Transparenz und verläss­
lich kalkulierbares Ho­no­rar, sei nur am Rande 
erwähnt. 

Die PKV wird GKV 

Beim Basistarif geht es nicht mehr wie bis­
her im Standardtarif um die Verpflichtung für 
die PKV, einen vergleichbaren Tarif anzubieten, 
sondern um die Einbindung in das GKV-Ho­no­rar­
verhandlungssystem. Die PKV wird von ihrem 
eigentlichen Vertragspartner, dem Patienten 
und Versicherungsnehmer, zwangsweise abge­
koppelt und an die ärztliche Selbstverwaltung 
gebunden. Es liegt nahe, dass dieser Aspekt 
von Verfassungsrechtlern mit Blick auf eine Ver­
letzung der Berufsfreiheit der PKV nach Art. 12 
Grundgesetz geprüft werden wird. Behandelt 
man die PKV in diesem Zusammenhang wie 
eine gesetzliche Krankenversicherung, liegt – 
systemlogisch gleichermaßen falsch, aber je­
denfalls konsequent – der nächste Schritt 
nahe:

Die KVen erhalten den Sicher­
stellungsauftrag

Der Sicherstellungsauftrag für die geschul­
dete ärztliche und zahnärztliche Versorgung soll 
an die KBV und die KVen gehen. Begründung: Es 
habe Beschwerden über die Verweigerung ei­
ner (zahn-)ärztlichen Behandlung unter Hinweis 
auf die Gebührenbegrenzung gegeben. Es wun­
dert nur, dass über solche Beschwerden bis­
lang nichts bekannt geworden ist. Dem Aufruf 
der Bundesärz­tekammer in 1994, dass sich die 
Kollegen an den verminderten Satz halten soll­
ten, sind jedenfalls nach der amtlichen Begrün­
dung zur Einführung des §  5 b GOÄ praktisch 
alle Mediziner gefolgt. Das können die PVSen 
aus erster Hand bestätigen. Die Begründung 
ist also nur vorgeschoben. Die Mediziner weh­

ren sich ausschließlich gegen das Auftreten 
derjenigen Standardtarifversicherten, die sich 
ohne Offenlegung als Privatpatienten anmel­
den und die erst bei Rechnungserhalt auf ihren 
Status pochen – also erst geflissentlich die Voll­
leistung in Anspruch nehmen, hinterher aber 
nur den Erstattungsbetrag zahlen wollen. Die 
Haltung der Mediziner dazu ist juristisch durch­
weg korrekt, und ihre Verärgerung verständ­
lich. 

Fazit

Hintergrund für die geplanten Regelungen 
sind erkennbar zwei Dinge. Erstens: Die PKV 
soll unter GKV-Bedingungen wirtschaften müs­
sen. Zweitens: Die Vergütung für ärztliche/
zahnärztliche Leistungen soll vereinheitlicht 
werden. Und weil die Deckelung der GKV-Ver­
gütung auch für den Basistarif gilt, wird die­
ser Mechanismus dort für die Zukunft aufge­
schaltet. Dabei liegt eine konstruktive Lösung 
so nahe, wenn man die schon vorhandenen 
Instrumente „Standardtarif“ und „Kostener­
stattung“ betrachtet: Anstatt mehr Akteure ins 
GKV-System zu drängen, wäre es konstruktiver, 
die durchaus bekannten Systemfehler anzuge­
hen. Ein gutes Stück der Lösung wäre es, den 
Patienten als mündigen Entscheider einzubin­
den, so dass er zwischen Grund- und Zusatz­
versorgung, zwischen Tarifen mit und ohne 
Selbstbehalten wählen kann. Wer sich privat 
voll- oder zusatzversichern will, gestaltet das 
mit dem Unternehmen seiner Wahl. Er erhält 
eine transparente und nachvollziehbare Rech­
nung nach GOÄ/GOZ, die er prüfen und hinter­
fragen kann. Zeitgleich mit Überweisung des 
Ho­no­rars an den Behandler reicht er die Rech­
nung zur Erstattung ein. Dann würde die Basis 
für den Basistarif wieder stimmen.p

Basistarif? Klar, aber die Basis muss stimmen! 

Au to r
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Problem Vergütungshöhe: Was gilt, wenn der Basistarif-
Versicherte sich zu einem Privatarzt in Behandlung begibt?
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